
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2020/9/16 7Ob52/20b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.2020

Norm

VersVG §166 Abs1

Rechtssatz

Der Widerruf der Bezugsberechtigung ist zwischen dem Versicherungsnehmer und der Klägerin mit Abschluss des

Aufteilungsvergleichs wirksam vereinbart worden.

Entscheidungstexte

7 Ob 52/20b

Entscheidungstext OGH 16.09.2020 7 Ob 52/20b

Beisatz: Lehnt der Versicherer nach der Verständigung vom Widerruf der Bezugsberechtigung Zahlung ab, dann

ist im Fall der Leistungsklage des angeblich Bezugsberechtigten dessen materielle Berechtigung zu prüfen, ohne,

dass es auf die formal vertragskonforme Verständigung von der Bezugsrechtsänderung ankäme. (T1)
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